Grundsätze für Veranstaltungen in Gebäuden:

1. Schritt: Prüfung der baurechtlichen Genehmigung
Veranstalter müssen selbstständig prüfen, ob es sich bei der Location um eine genehmigte Versammlungsstätte handelt oder nicht. Diese Angaben sind in der Baugenehmigung, welche dem AföO nicht vorliegen, zu finden. 
Wenn der Veranstalter nur Mieter und nicht Eigentümer/Betreiber ist, ist es hilfreich diesen zu fragen. Wenn auch dieser nicht weiterhelfen kann, kann  zur Not der Bürgerservice Bauen weiterhelfen: https://www.stuttgart.de/leben/bauen/baurecht/

Baurechtlich als Versammlungsstätte genehmigt:
Handelt es sich um eine baurechtlich genehmigte Versammlungsstätte und werden die genehmigten Belegungspläne, Betriebszeiten und zulässigen Personenzahlen eingehalten, muss kein Antrag beim AföO gestellt werden.

Ausnahme 1: Andere Aufbauten
Weicht die Belegung für die Veranstaltung von den genehmigten Plänen ab, ist eine Veranstaltungsgenehmigung beim AföO zu beantragen. (z.B. genehmigte Belegung ohne Aufbauten, Veranstaltung: Stühle, Tische, Bühne etc.)

Ausnahme 2: Höhere Personenzahl
Lässt die Baugenehmigung z.B. nur eine maximale Personenanzahl von 50 Personen zu, es werden zur Veranstaltung jedoch mehr Besucher erwartet, ist eine Veranstaltungsgenehmigung beim AföO zu beantragen.

Ausnahme 3: Andere Betriebszeiten
Wenn die Baugenehmigung die Betriebszeiten einschränkt (z.B: bis 22 Uhr), die Veranstaltung jedoch länger (z.B. 24 Uhr) dauern soll, ist eine Veranstaltungsgenehmigung beim AföO zu beantragen

Baurechtlich nicht als Versammlungsstätte genehmigt:
Ist die Location nicht als Versammlungsstätte genehmigt, ist immer ein Antrag beim AföO zu stellen. (z.B. Gebäude als Einzelhandel, Büro, Lagerhaus etc. genehmigt)


2. Schritt: Antrag
Der Antrag ist an versammlungsstaetten@stuttgart.de mindestens 8 Wochen im Voraus einzureichen. Benötigt wird das ausgefüllte Antragsformular sowie ein Belegungsplan, welcher alle Aufbauten und Fluchtwege vermaßt darstellt. . Bei Alkoholausschank gegen Entgelt ist eine Gestattung notwendig. (Formulare und Muster anbei)
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